
Amt Barnim-Oderbruch  
Gemeinde Neutrebbin 
 
 
B E K A N N T M A C H U N G
 
Die Gemeindevertretung Neutrebbin hat folgende Beschlüsse gefasst: 
 
öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung Neutrebbin vom 18.06.2009: 
 
 
Beschluss Nr: GV Ntr/20090618/Ö9.1 
 
 Beschluss: 

1. Die Gemeindevertretung Neutrebbin beschließt, rückwirkend ab dem 01.01.2009, 
ein Patenschaftsgeld in Höhe von 100,- € für Neugeborene Neutrebbiner 
Bürger/Innen zu zahlen. 

2. Die Finanzierung erfolgt als außerplanmäßige Ausgabe in der HH-Stelle 
01.0000.6601, die Deckung erfolgt aus der Rücklage der Gemeinde. Diese 
Ausgabe wird in den Nachtragshaushalt der Gemeinde eingearbeitet. 

3. Der ehrenamtliche Bürgermeister der Gemeinde wird verpflichtet, den jeweiligen 
Eltern das Geld zu überreichen. 

 
  
Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:       13       davon anwesend: ..11 
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen: ...0....... 
Abstimmungsergebnis:     Dafür: .......11.......   Dagegen: ......0..... Enthaltung: .......0....... 
 
 
 
Beschluss Nr: GV Ntr/20090618/Ö10 
 
 Beschluss: 
Die Gemeinde Neutrebbin beschließt die Erneuerung des Daches der Kegelhalle als 
außerplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 02/5600/9400. Die Finanzierung erfolgt 
aus der Einnahme von Fördermitteln aus dem Konjunkturpaket II in Höhe von 
25.535,00 € in der Haushaltsstelle 02/5610/3620. Der Eigenanteil in Höhe von 4.507,00 € 
wird aus der Rücklage finanziert. Die Maßnahme wird in den Nachtragshaushalt 
eingestellt. 
 
  
Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:    13      davon anwesend: .. 
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen: .......... 
Abstimmungsergebnis:     Dafür: ..............   Dagegen: ........... Enthaltung: .............. 
 
 
 
Beschluss Nr: GV Ntr/20090618/N16 
 
 Beschluss: 

 



Die Gemeindevertretung Neutrebbin beschließt, dem Dachdeckermeister Harald 
Wegener aus 15320 Neutrebbin den Auftrag zur Erneuerung des Daches der Kegelhalle 
mit der Auftragssumme von 23.781,64 € brutto zu erteilen. 
 
  
Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:       13     davon anwesend: .. 
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen: .......... 
Abstimmungsergebnis:     Dafür: ..............   Dagegen: ........... Enthaltung: .............. 
 
 
 
 
 

 


